
DI (FH) Romeo Larcher 
Grießau 49 | 6651 Häselgehr 

Tel.: 0677/62806433 
Mail: office@zb-larcher.at 

Web: zb-larcher.at 
Stnr: 84 035 2298 

DI (FH) Romeo Larcher | Grießau 49 | 6651 Häselgehr | Stnr.: 84 035 2298 Seite 1 
Bankverbindung: Raiffeisenbank Oberland-Reutte | IBAN: AT73 3699 0000 0920 1138 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Dienstleistungen B2B 
 
1.) Geltungsbereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und Abweichungen 

a) Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und künftigen 
Verträge zwischen dem Auftraggeber in seiner Eigenschaft als Unternehmer und dem 
Dienstleistungsbüro Romeo Larcher (Zeichenbüro und Brandschutz nachfolgend „Ingenieurbüro“).  

b) Abweichungen von diesen Bedingungen und insbesondere auch Bedingungen des Auftraggebers 
gelten nur, wenn sie vom Ingenieurbüro ausdrücklich und schriftlich anerkannt und bestätigt werden. 
 

2.) Vertragssprache 
a) Die Vertragssprache, alle Inhalte, alle sonstigen Dokumente und Informationen werden durchgängig in 

deutscher Sprache angeboten. 
 

3.) Angebote, Nebenabreden 
a) Die Angebote des Ingenieurbüros sind, sofern nichts anderes angegeben ist, freibleibend, und zwar 

hinsichtlich aller angegebenen Daten einschließlich des Honorars.  
b) Enthält eine Auftragsbestätigung des Ingenieurbüros Änderungen gegenüber dem Auftrag, so gelten 

diese als vom Auftraggeber genehmigt, sofern dieser nicht unverzüglich schriftlich widerspricht.  
c) Vereinbarungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. 

 
4.) Auftragserteilung 

a) Art und Umfang der vereinbarten Leistung ergeben sich aus Vertrag, Vollmacht und diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

b) Änderungen und Ergänzungen des Auftrags bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Ingenieurbüro um Gegenstand des vorliegenden Vertragsverhältnisses zu werden.  

c) Das Ingenieurbüro verpflichtet sich zur ordnungsgemäßen Durchführung des ihm erteilten Auftrags 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit.  

d) Das Ingenieurbüro kann zur Vertragserfüllung andere entsprechend Befugte heranziehen und diesen 
im Namen und für Rechnung des Auftraggebers Aufträge erteilen. Das Ingenieurbüro ist jedoch 
verpflichtet, den Auftraggeber von dieser Absicht schriftlich zu verständigen und dem Auftraggeber die 
Möglichkeit einzuräumen, dieser Auftragserteilung an einen Dritten binnen 10 Tagen zu 
widersprechen.  

e) Das Ingenieurbüro kann auch zur Vertragserfüllung andere entsprechend Befugte als Subplaner 
heranziehen und diesen im Namen und für Rechnung des Ingenieurbüros Aufträge erteilen. Das 
Ingenieurbüro ist jedoch verpflichtet den Auftraggeber schriftlich zu verständigen, wenn es 
beabsichtigt, Aufträge durch einen Subplaner durchführen zu lassen, und dem Auftraggeber die 
Möglichkeit einzuräumen, dieser Auftragserteilung an den Subplaner binnen einer Woche zu 
widersprechen; in diesem Fall hat das Ingenieurbüro den Auftrag selbst durchzuführen. 
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5.) Gewährleistung und Schadenersatz 
a) Gewährleistungsansprüche können nur nach Mängelrügen erhoben werden, die ausschließlich durch 

eingeschriebenen Brief binnen 14 Tage ab Übergabe der Leistung oder Teilleistung zu erfolgen hat.  
b) Ansprüche auf Wandlung und Preisminderung sind ausgeschlossen. Ansprüche auf Verbesserung 

bzw. Nachtrag des Fehlenden sind vom Ingenieurbüro innerhalb angemessener Frist, die im 
Allgemeinen ein Drittel der für die Durchführung der Leistung vereinbarten Frist betragen soll, zu 
erfüllen. Ein Anspruch auf Verspätungsschaden kann innerhalb dieser Frist nicht geltend gemacht 
werden. 

 
c) Das Ingenieurbüro hat seine Leistungen mit der von ihm als Fachmann zu erwartende Sorgfalt (§1299 

ABGB) zu erbringen.  
d) Hat das Ingenieurbüro in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem Auftraggeber schuldhaft einen 

Schaden zugefügt, ist dessen Haftung für den Ersatz des dadurch verursachten Schadens – wenn im 
Einzelfall nicht anders geregelt – bei leichter Fahrlässigkeit wie folgt begrenzt:  

i.  bei Personenschäden ohne Begrenzung,  
ii.  in allen anderen Fällen mit folgenden Begrenzungen:  

1. bei einer Auftragssumme bis 250.000,00 Euro: 5 % der Auftragssumme, 
jedoch höchstens 12.500,00 Euro;  

2. bei einer Auftragssumme über 250.000,00 Euro: 5 % der Auftragssumme,  
jedoch höchstens 750.000,00  Euro. 

iii. 3) Die Haftung bei Folgeschäden und entgangenen Gewinn ist auch bei grober 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen, sofern im Einzelfall nichts anderes geregelt ist. 
 

6.) Rücktritt vom Vertrag 
a) Ein Rücktritt vom Vertrag ist nur aus wichtigem Grund zulässig.  
b) Bei Verzug des Ingenieurbüros mit einer Leistung ist ein Rücktritt des Auftraggebers erst nach Setzen 

einer angemessenen Nachfrist möglich; die Nachfrist ist mit eingeschriebenem Brief zu setzen.  
c) Bei Verzug des Auftraggebers bei einer Teilleistung oder einer vereinbarten Mitwirkungstätigkeit, der 

die Durchführung des Auftrages durch das Ingenieurbüro unmöglich macht oder erheblich behindert, 
ist das Ingenieurbüro zum Vertragsrücktritt berechtigt.  

d) Ist das Ingenieurbüro zum Vertragsrücktritt berechtigt, so behält dieses den Anspruch auf das 
gesamte vereinbarte Honorar, ebenso bei unberechtigtem Rücktritt des Auftraggebers. Weiters findet 
§1168 ABGB Anwendung; bei berechtigtem Rücktritt des Auftraggebers sind von diesem die vom 
Ingenieurbüro erbrachten Leistungen zu honorieren.  
 

7.) Honorar, Leistungsumfang 
a) Sämtliche Honorare sind mangels abweichender Angaben in EURO erstellt.  
b) In den angegebenen Honorarbeträgen ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) nicht ausgewiesen 

aufgrund der Kleinunternehmerregelung laut Umsatzsteuergesetz (§ 6 Abs. 1 Z 27 UstG). 
c) Die Kompensation mit allfälligen Gegenforderungen, aus welchem Grunde auch immer, ist unzulässig.  
d) Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind die vom Fachverband Ingenieurbüros herausgegebenen 

Unverbindlichen Kalkulationsempfehlungen Vertragsinhalt.  
e) Sofern nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart ist, hat die Zahlung ohne Abzüge binnen 14 Tagen 

ab Rechnungslegung auf das vom Ingenieurbüro genannte Konto einer Bank mit inländischer 
Niederlassung zu erfolgen. Im Fall des Zahlungsverzuges sind Zinsen in Höhe von 9,2% per anno 
über dem Basiszinssatz der EZB zuzüglich Mahnspesen zu entrichten.  
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8.) Erfüllungsort 
a) Erfüllungsort für alle Büroleistungen ist der Sitz des Ingenieurbüros. 

 
9.) Geheimhaltung 

a) Das Ingenieurbüro ist zur Geheimhaltung aller vom Auftraggeber erteilten Informationen verpflichtet.  
b) Das Ingenieurbüro ist auch zur Geheimhaltung seiner Planungstätigkeit verpflichtet, wenn und 

solange der Auftraggeber an dieser Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse hat. Nach Durchführung 
des Auftrages ist das Ingenieurbüro berechtigt, das vertragsgegenständliche Werk gänzlich oder 
teilweise zu Werbezwecken zu veröffentlichen, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist.  
 

10.) Schutz der Dokumente/Pläne 
a) Das Ingenieurbüro behält sich alle Rechte und Nutzungen an den von ihm erstellten Unterlagen 

(insbesondere Pläne, Prospekte, technische Unterlagen) vor.  
b) Jede Nutzung (insbesondere Bearbeitung, Ausführung, Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche 

Vorführung, Zurverfügungstellung) der Unterlagen oder Teilen davon ist nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Ingenieurbüros zulässig. Sämtliche Unterlagen dürfen daher nur für die bei 
Auftragserteilung oder durch eine nachfolgende Vereinbarung ausdrücklich festgelegten Zwecke 
verwendet werden.  

c) Das Ingenieurbüro ist berechtigt, der Auftraggeber verpflichtet, bei Veröffentlichungen und 
Bekanntmachungen über das Projekt den Namen (Firma, Geschäftsbezeichnung) des Ingenieurbüros 
anzugeben.  

d) Im Falle des Zuwiderhandelns gegen diese Bestimmungen zum Schutz der Unterlagen hat das 
Ingenieurbüro Anspruch auf eine Pönale in Höhe des doppelten angemessenen Entgelts der 
unautorisierten Nutzung, wobei die Geltendmachung eines darüberhinausgehenden 
Schadenersatzanspruches vorbehalten bleibt. Diese Pönale unterliegt nicht dem richterlichen 
Mäßigungsrecht. Die Beweislast, dass der Auftraggeber nicht die Unterlagen des Ingenieurbüros 
genutzt hat, obliegt dem Auftraggeber.  
 

11.) Datenschutzerklärung 
a) Der Auftraggeber anerkennt, dass die Verwendung der im Vertrag angeführten Daten über den 

Kunden für Zwecke unserer Buchhaltung und der Kundenevidenz gespeichert und verarbeitet werden. 
Die Daten werden zur Erfüllung von gesetzlichen Vorschriften und zur Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs verwendet. Kundendaten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer dies ist für 
die Vertragsabwicklung unbedingt erforderlich.  

b) Verantwortlicher für Datenverarbeitung ist Inh. DI (FH) Romeo Larcher, E-Mail: office@zb-larcher.at  
c) Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck des einfacheren Einkaufsvorganges und zur späteren 

Vertragsabwicklung vom Webshop im Rahmen von Cookies die IP-Daten des Anschlussinhabers 
gespeichert werden, ebenso wie Name, Anschrift, ATU-Nummer, Telefonnummer und E-Mailadresse 
des Kunden. 

d) Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen. Eine 
Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der Übermittlung der Kreditkartendaten an die 
abwickelnden Bankinstitute / Zahlungsdienstleister zum Zwecke der Abbuchung des Einkaufspreises, 
an das von uns beauftragte Transportunternehmen/Versandunternehmen zur Zustellung der Ware, 
sowie an unseren Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen. 

e) Nach Abbruch des Einkaufsvorganges werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht. Im Falle 
eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der 
steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert. 

f) Die Daten Name, Anschrift, gekaufte Waren und Kaufdatum werden darüber hinaus gehend bis zum 
Ablauf der Produkthaftung (10 Jahre) gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der 
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gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit 
b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO 

g) Sie haben das Recht auf Auskunft über ihre personenbezogenen Daten, sowie das Recht auf 
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung. Ebenso können sie der Verarbeitung widersprechen 
und haben das Recht auf Übertragung ihrer personenbezogenen Daten in strukturierter, 
maschinenlesbarer Form. Für alle genannten Rechte wenden Sie sich bitte an die Kontaktdaten des 
Verantwortlichen. 

h) Sie haben weiters das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen. Für 
Österreich ist dies die österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Telefon: 
+431 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at, Web: https://www.dsb.gv.at/. 
 

12.) Rechtswahl, Gerichtsstand 
a) Für Verträge zwischen Auftraggeber und Ingenieurbüro kommt ausschließlich österreichisches Recht 

zur Anwendung.  
b) Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird die Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichts 

am Sitz des Ingenieurbüros vereinbart.  
 

13.) Schlussbestimmungen 
a) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften ganz oder 

teilweise unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB unverändert wirksam. 
b) Unser Auftraggeber ist damit einverstanden, dass Rechnungen an ihn auch elektronisch erstellt und 

übermittelt werden. 
c) Datenschutz siehe Datenschutzerklärung 
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14.) Allgemein 
Firmenwortlaut: Romeo Larcher (ZB-Larcher) 
Aufsichtsbehörde: Bezirkshauptmannschaft Reutte 
Registergericht: Bezirksgericht Reutte 
Rechtsform: Einzelunternehmen Romeo Larcher 
Firmensitz: Grießau 49, 6651 Häselgehr 
T: +43 (0) 677 62806433 
E: office@zb-larcher.at 
 
Infos, Auskünfte und Beschwerden an: office@zb-larcher.at 
Mitglied der WKO, Fachgruppen: Gewerblicher Dienstleister Fachgruppe Sicherheitsfachkraft und 
Zeichenbüros, sowie Handel 
 
Gewerberechtliche Vorschriften: Gewerbeordnung (www.ris.bka.gv.at ) 

 
 

Diese AGB sind ab dem 01.01.2026 gültig. 
 

Stand 17.01.2026 


